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Anleitung BMWi Behördenwegweiser 
 
Bevor Sie in die Selbstständigkeit starten, müssen Sie zuvor noch 

verschiedene Behörden und Ämter aufsuchen, Formulare ausfüllen und 

Anmeldungen vornehmen. Damit Sie bei diesen notwendigen Schritten 

Ihres Gründungsvorhabens nicht die Orientierung verlieren, bietet das 

BMWi Ihnen eine effektive Hilfestellung in Form des Behördenwegweisers 

an. Der Wegweiser gibt Ihnen Auskunft über die Fragen: 

 
• Welche Behörden und Ämter müssen Sie aufsuchen?  
 
• Welche sind für Sie und Ihren Standort zuständig? 
 
• Welche Formulare werden Sie benötigen? Wie werden diese 

Formulare ausschauen? 
 
• Welche Kosten und Gebühren werden anfallen? 
 
• Mit welchen steuerlichen Abgaben müssen Sie rechnen? 
 
• Welche Versicherungen sind sinnvoll, um Ihre Unternehmung und 

sich ausreichend abzusichern? 
 
• Welche Gesetze und Verordnungen gelten für Ihr 

Gründungsvorhaben? 
 
 
Um die persönlich auf Sie ausgerichteten Informationen zu erhalten, 

gehen Sie beim Behördenwegweiser bitte wie folgt vor. 
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Schritt 1: Ihre Staatsangehörigkeit 

 

Machen Sie zunächst eine Angabe dazu, welcher Staatsangehörigkeit Sie 

besitzen. Unterscheiden Sie dabei zwischen „Deutsch“, „EU-Bürger“ und 

„Nicht-EU-Bürger“. Sollten Sie unsicher sein, ob Sie z.B. unter „EU-

Bürger“ oder „Nicht-EU-Bürger“ fallen, können Sie sich mit einem Klick auf 

das Info-Zeichen neben der jeweiligen Antwort eine Liste mit Ländern 

anzeigen lassen, die zur Europäischen Union (EU) gehören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

© Bundesministerium für Wirtschaft und Energie    Seite  3  

 

 

Schritt 2: Ihre Rechtsform 

 

Machen Sie anschließend bitte eine Angabe dazu, welche Rechtsform Ihr 

zukünftiges Unternehmen haben wird. Dabei haben Sie die Auswahl 

zwischen folgenden Rechtsformen: 

 

• Einzelunternehmen 

• Gesellschaft bürgerlichen Rechts GbR 

• Offene Handelsgesellschaft OHG 

• Kommanditgesellschaft KG 

• Partnergesellschaft PartG 

• Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH 

• Unternehmergesellschaft - haftungsbeschränkt (UG) 

• Aktiengesellschaft AG 
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Schritt 3: Ihre Branche 

 

Im nächsten Schritt geben Sie bitte an, in welcher Branche Ihr zukünftiges 

Unternehmen angesiedelt ist. Dabei stehen Ihnen folgende Branchen zur 

Verfügung: 

 

• Handwerk - Anlage A 

• Handwerk - Anlage B1 

• Handwerk - Anlage B2  

• Handwerk - einfache Tätigkeit  

• Einzelhandel 

• Großhandel  

• Erlaubnispflichtige Gewerbe  

• Freie Berufe  

• Sonstige Dienstleistungen 

 

 

Sollten Sie unsicher sein, welcher Branche Sie zuzuordnen sind, so haben 

Sie die Möglichkeit, über das Info-Zeichen hinter dem Begriff weitere 

Informationen zu dieser Branche aufzurufen. 

 

Alternativ können Sie auch über die Lasche „Berufsbezeichnung“ Ihren 

Beruf auswählen. Dann wird vom Programm automatisch eine Zuordnung 

zur Branche vorgenommen. 
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Schritt 4: Ihr Unternehmensstandort 

 

Im letzten Schritt geben Sie bitte Ihren Unternehmensstandort ein, indem 

Sie die entsprechende PLZ eingeben. 

 

 

Klicken Sie anschließend auf „Ergebnis anzeigen“. 
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Ergebnisanzeige 

 

Im Anschluss erhalten Sie Ihren persönlichen Behördenwegweiser. Dieser 

ist so aufgebaut, dass Sie zu unterschiedlichen Rubriken die jeweiligen 

Informationen erhalten. Die Rubriken sind im Einzelnen: 

 

• Allgemeines 

• Behörden 

• Formulare 

• Kosten 

• Steuern 

• Versicherungen  

• Gesetze 

• Adresse 
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Sollten Sie nicht an den gesamten Informationen des Behördenwegweisers 

interessiert sein, sondern nur an einer bestimmten Adresse, einem 

geeigneten Ansprechpartner oder aber der Öffnungszeit einer Behörde, so 

haben Sie auf der Startseite auch die Möglichkeit, diese Information direkt 

anzuwählen.  

 

Adressen: 

 

Bitte wählen Sie die gesuchte Behörde aus und bestimmen Sie 

anschließend Ihre Postleitzahl, dann erhalten Sie die Adresse der für Sie 

zuständigen Behörde. 
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Ansprechpartner: 

 

Bitte wählen Sie die gesuchte Behörde aus und bestimmen Sie 

anschließend Ihre Postleitzahl, dann erhalten Sie den Ansprechpartner der 

für Sie zuständigen Behörde. 
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Öffnungszeiten: 

 

Bitte wählen Sie die gesuchte Behörde aus und bestimmen Sie 

anschließend Ihre Postleitzahl, dann erhalten Sie die Öffnungszeiten der 

für Sie zuständigen Behörde. 

 

 

 


